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konsequenten Einhaltung. Von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entwicklung und Durchsetzung 
des A. ist die Tätigkeit des 
—> Freien Deutschen Gewerkschaftsbun
des als Klassenorganisation bei der 
Wahrung der Interessen der Werk
tätigen. Gemäß Art. 45 der Verfas
sung der DDR und dem Arbeitsge
setzbuch sowie den auf seiner 
Grundlage erlassenen arbeitsrecht
lichen Bestimmungen haben die 
Gewerkschaften aktiven Anteil an 
der Gestaltung der sozialistischen 
Rechtsordnung. Sie besitzen Geset
zesinitiative und das Recht, über 
alle die Arbeits- und Lebensbedin
gungen der Werktätigen betreffen
den Fragen mit staatlichen Orga
nen,. Betriebsleitungen und ande
ren wirtschaftsleitenden Organen 
Vereinbarungen abzuschließen. 
Das geschieht vor allem durch Rah- 
menkollektiwerträge. In diesen 
werden die besonderen Bestim
mungen über den Arbeitslohn, die 
Arbeitszeit und.den Erholungsur
laub sowie weitere arbeitsrechtli
che Bestimmungen für die Zweige 
bzw. Bereiche der Volkswirtschaft 
geregelt. Die Vereinbarung in den 
Betrieben erfolgt zwischen dem 
Betriebsleiter und der Betriebsge
werkschaftsleitung durch —> Be
triebskollektivverträge. Diese Festle
gungen tragen normativen Charak
ter und sind rechtlich verbindlich. 
Da das sozialistische A. mit der ge
sellschaftlichen Entwicklung und 
den Interessen der Werktätigen 
übereinstimmt, wird es zuneh
mend freiwillig und bewußt einge
halten. Es trägt somit aktiv zur Ent
wicklung und Festigung der sozia
listischen —> Arbeitsdisziplin bei. 
Kennzeichnend für das A. ist die 
Einheit von Rechten und Pflichten 
im A.sverhältnis. Auftretende Kon
flikte werden in der Regel durch 
die Gewerkschaften im Zusammen
wirken mit dem staatlichen Leiter 
geklärt. Ist das nicht möglich, sind 
für die Entscheidung arbeitsrechtli
cher Streitigkeiten die Konflikt

kommissionen (—» gesellschaftliche 
Gerichte) in den Betrieben und die 
Kammern und Senate für A. der 
staatlichen Gerichte zuständig. Das 
Arbeitsgesetzbuch der DDR vom 
16.6. 1977 (GBl. I 1977, Nr. 18) ist 
das grundlegende arbeitsrechtliche 
Gesetzeswerk. Es legt die für alle 
Werktätigen und Betriebe einheit
lich geltenden Rechte und Pflich
ten fest. Von ihm ausgehend, erlie
ßen der Ministerrat der DDR, die 
Minister und die Leiter der ande
ren zentralen Staatsorgane unter 
aktiver Mitwirkung der zuständi
gen Gewerkschaftsvorstände eine 
Reihe von Vorschriften zu seiner 
Durchführung. Seiner Durchset
zung dienen auch die zwischen 
den Ministern, den Leitern der an
deren zentralen Organe und den 
zuständigen Zentralvorständen der 
Industriegewerkschaften und Ge
werkschaften abgeschlossenen Rah
menkollektivverträge sowie die Be
triebskollektivverträge und die be
trieblichen Arbeitsordnungen.

Arbeitsschutz: Gesamtheit der 
Bedingungen, Maßnahmen und 
Mittel zum Schutz der Werktätigen 
vor Arbeitsunfällen und zur Verhü
tung von Berufskrankheiten sowie 
von sonstigen arbeitsbedingten ge
sundheitlichen Schädigungen oder 
Beeinträchtigungen. Der A. ist Teil 
der —> Arbeits- und Lebensbedingun
gen der Werktätigen. Die Aufgabe 
des A. besteht darin, die Ursachen, 
die zu Arbeitsunfällen und gesund
heitlichen Schädigungen führen 
können, aufzudecken und zu besei
tigen. Er soll aber nicht nur der Er
haltung, sondern auch der Förde
rung der Gesundheit der Werktäti
gen dienen und hat damit zugleich 
persönlichkeitsbildende und lei
stungssteigernde Aufgaben zu er
füllen. Im Kapitalismus ist der A. 
in der Regel das Ergebnis des Klas
senkampfes der Arbeiterklasse und 
ein Mittel bürgerlicher Sozialpoli
tik. Er ist den Profitinteressen des 
Kapitals untergeordnet. Bedingt


